
Reit- und Fahrverein „Dreiländereck“ e.V.
Talstraße 28, 02779 Hainewalde

PatenschaftsvertragPatenschaftsvertrag
Hiermit übernehme ich, 

Nachname  ______________________________________
Vorname  ______________________________________
Anschrift  ______________________________________
E-Mail-Adresse  ______________________________________
Telefonnummer  ______________________________________
Geburtsdatum  ______________________________________

die Patenschaft für

Name des Pferdes  __________________________________
Geburtsdatum  __________________________________

und trage

vierteljährlich _______ €, halbjährlich ________ €, einmal im Jahr _______ €

zur Versorgung meines Patenpferdes bei.

Das  Geld  für  die  Patenschaft  wird  vom  Konto  eingezogen.  Bitte  dafür  die  beiliegende
Einzugsermächtigung unterschrieben zurück an den Verein geben. Erst dann ist der Vertrag
gültig und die Patenschaftsurkunde wird ausgestellt.

Verwendung der Patenschaftsbeiträge
Mit dieser besonderen und wertvollen Form einer Spende übernehmen Sie als Pate/Patin
einen Teil der Kosten für:
Tierfutter und Einstreu, Spezialfutter für alte und kranke Tiere, Pflege/Betreuung der Tiere,
Tierarzt-  und Therapiekosten,  Hufschmiedkosten,  Instandhaltung der  Weiden und Ställe,
Versicherungen, passendes Equipment, etc. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Summe der Patenschaftsbeiträge allen unseren
Pferden zu Gute kommen lassen, je nachdem, welches Pferd es gerade braucht.

Hinweise zur Patenschaft:
Auf  dem  Reiterhof  Hainewalde  wohnen  zunehmend  ältere  Pferde,  die  bei  uns  nicht
abgeschoben oder zum Schlachter gebracht werden, sondern bis an ihr Lebensende weiter
hingebungsvoll mit allem versorgt werden, was sie für ein würdevolles Leben benötigen. Das
haben sich unseren treuen Vierbeiner verdient, denn sie haben jahrelang vielen Kindern und
Erwachsenen  mit  Geduld  und  Vertrauen  Partnerschaft  zwischen  Mensch  und  Tier
ermöglicht, uns auf ihrem Rücken getragen und sich streicheln lassen – egal, ob sie einen
guten oder schlechten Tag hatten. 

für eine Pferdepatenschaft



Mit einer Patenschaft für eines oder mehrere unserer Pferde nehmen sie ein klein wenig
Verantwortung  für  ein  Lebewesen  auf  sich,  dürfen  sich  ihm  seelisch,  mitfühlend  und
mutmachend  verbunden  fühlen  und  durch  die  finanzielle  Beihilfe  Sorge  für  sein
Wohlergehen  tragen.  Gern  darf  ihr  Patenpferd  von  Ihnen  nach  Absprache  besucht  und
gestreichelt  werden.  Wir  freuen  uns  auch,  wenn  Sie  sich  nach  seinem  Wohlergehen
erkundigen und so an seinem Leben
 Anteil nehmen. Das spüren die Tiere auch! 

Pferdepatenschaften sind eine freiwillige und uneigennützige finanzielle Zuwendung an den
Reit- und Fahrverein „Dreiländereck“ e.V. mit symbolischem Charakter. Ansprüche an den
Verein  oder  die  Tiere,  für  die  Patenschaften  übernommen wurden,  entstehen  durch  die
Patenschaften nicht. Ein Tier kann dadurch mehrere Paten haben.

 Der Pate/die Patin hat keine weiteren Verpflichtungen gegenüber dem Patenpferd.
 Der Pate/die Patin kann sich jederzeit nach „seinem/ihrem“ Patenpferd erkundigen

und sich einen neuen symbolischen Schützling aussuchen, wenn dieses verstorben
ist. Ansonsten geht die Patenschaft stillschweigend auf ein anderes Patenpferd über.

 Durch die Übernahme der Patenschaft erwirbt der Pate kein Besitz-, Verfügungs- bzw.
Aufenthaltsbestimmungsrecht am Patenpferd.

 Der Pate/die Patin erhält eine Urkunde über seine Patenschaft und einmal jährlich
Post von seinem Patenpferd.

 Da  der  Pate  keine  nennenswerte  Gegenleistung  für  seine  Patenschaft  erhält,
entspricht die Patenschaft einer Geldspende an den Verein.

Datenschutz
1. Zweck der Verarbeitung: Der Reit- und Fahrverein „Dreiländereck“ e.V. beachtet die Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes; persönliche Daten werden im Rahmen unserer Vertragsverwaltung und
zum Zwecke der  Durchführung des Vertrages verarbeitet  und gespeichert.  Eine Verarbeitung zu
anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten. Die Unterschrift darunter gilt als Einwilligung.

2. Rechte des Betroffenen: Der Betroffene kann jederzeit seine Rechte aus DSGVO/BDSG bei der
verantwortlichen  Stelle  geltend  machen,  insbesondere  den  Anspruch  auf  Auskunft  sowie
Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten. Verantwortliche Stelle ist der Reit-
und Fahrverein „Dreiländereck“ e.V. Entsprechende Anträge richten Sie schriftlich an den: Reit- und
Fahrverein „Dreiländereck“ e.V., Anja Dobner, Talstraße 28, 02779 Hainewalde.

3. Weitergabe an Dritte:  Persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben, soweit  dies zur
Erfüllung der Vereinsaufgaben notwendig ist, ein Auskunftsanspruch Dritter besteht oder im Rahmen
gesetzlicher Pflichten oder im öffentlichen Interesse gegenüber Behörden.

Beendigung
Sie können die Patenschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Hierzu genügt
eine schriftliche Mitteilung an den Verein (auch E-Mail: mail@rfv-dreilaendereck.de).

Ich  bin  mit  der  Veröffentlichung  meines  Namens  (Name  des  Paten)  auf  einer
Patenschaftstafel auf dem Gelände des Reiterhofes Hainewalde einverstanden:   ja /
nein

______________________ _______________________________
Ort, Datum               Unterschrift Pate/Patin

                                                                       
_______________________________
Unterschrift RFV „Dreiländereck“ e.V.

mailto:mail@rfv-dreilaendereck.de


Ermächtigung zur Erhebung meiner Spende als SEPA-Lastschrift 

( ) Ich ermächtigte den Verein, die von mir im Patenschaftsvertrag vereinbarten Beträge bei
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto als wiederkehrende Zahlung einzuziehen:

 ________________________________________________________________________ 
IBAN                                                                                  Bankinstitut 
________________________________________________________________________
Name, Vornahme und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben

________________________________________________________________________

Zugleich  weise  ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  vom  Verein  auf  mein  Konto  gezogenen
Lastschriften  einzulösen.  Ich  kann  innerhalb  von  acht  Wochen,  beginnend  mit  dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber
dienen, sondern zum Beispiel für den Einzug des Patenschaftsbeitrages eines Dritten (z.B.
Kind vom Konto der Eltern) so kreuzen Sie bitte untenstehendes Kästchen an und geben Sie
den Namen des Paten an. 

□ Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Patenschaft von 

Name: ___________________________ Vorname: _____________________________ 

Unterschrift Kontoinhaber:   _______________________________ 

Datum: _______________________________________________


